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§ 11 BarchG Veröffentlichung von
Werken

 BarchG - Bundesarchivgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 27.05.2018

1. (1)In Werken dürfen personenbezogene Daten erst zehn Jahre nach dem Tode der betroffenen natürlichen

Personen oder Untergang der juristischen Personen veröffentlicht werden, es sei denn, diese haben ausdrücklich

die Einwilligung zur Veröffentlichung erteilt. Ist das Todesjahr nicht feststellbar, endet die Schutzfrist 110 Jahre

nach der Geburt der betroffenen Personen.

2. (2)Die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten ist jedoch vor Ablauf der Frist gemäß Abs. 1 zulässig,

wenn an deren Veröffentlichung wegen der Stellung der betroffenen Person im öffentlichen Leben oder wegen

eines sonstigen Zusammenhanges mit dem öffentlichen Leben ein überwiegendes Interesse der Öffentlichkeit

besteht. Dies gilt nicht für Daten des höchstpersönlichen Lebensbereiches.

3. (3)Die Medieninhaber (Verleger) sind verpflichtet, von veröffentlichten Werken, die unter wesentlicher

Verwendung von Archivgut des Bundes verfaßt wurden, kostenlos ein Belegexemplar dem betreffenden Archiv

des Bundes abzuliefern.
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